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1   Vorwort 
 
Ein außergewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns. Wie für die meisten auch, war das Jahr beim 
Landschaftserhaltungsverband sehr stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Die meisten 
Veranstaltungen und Exkursionen mussten abgesagt werden. Geplante Vorstellungen in den 
Gemeinderäten konnten nicht durchgeführt werden, viele Fortbildungen und Treffen wurden 
abgesagt oder fanden digital statt. Organisatorisch musste einiges geändert werden, um einen 
Corona-gerechten Betrieb zu gewährleisten. Während den Pandemiehauptphasen konnten 
allerdings auch Altlasten abgearbeitet werden, um somit Luft für Neues zu schaffen. Im 
Großen und Ganze sind wir jedoch gut durch diese schwere Zeit gekommen. 
 
Das Arbeitsvolumen zu LPR-Vertragsverlängerungen lag im Vergleich zu 2019 in einem 
überschaubaren Umfang. Zu Beginn des Jahres war der Rest der Vertragswelle von 2019 noch 
zu bewältigen. Wir konnten jedoch alles wie geplant in den zeitlichen Vorgaben umsetzen. Der 
größte Anteil lag in diesem Jahr bei der Umsetzung von Direktmaßnahmen. 
 
Einen größeren Umfang unserer Tätigkeit nahm dieses Jahr das Thema Streuobst ein. So 
wurde ein Sammelantrag durch den LEV zu Streuobstschnittmaßnahmen beim 
Regierungspräsidium gestellt, an dem sich kleinere Streuobstwiesenbesitzer beteiligen 
konnten. Das Angebot wurde sehr gut angenommen.  
Zudem ist es gelungen das erste regionale Streuobstschorle auf den Markt zu bringen. Hierbei 
übernahm der LEV die Suche, Auswahl und Bewertung der Streuobstwiesen sowie die 
Organisation der Beerntung und Anlieferung an die Mosterei. Ab November steht das 
„Streuobstschätzle“ zum Verkauf in ausgewählten Getränkeläden zur Verfügung. Dieses 
Projekt war stark in den Medien vertreten und läuft hoffentlich gut an, so dass auch im 
nächsten Jahr hierfür wieder Äpfel geerntet werden können. 
Auch das Streuobstprojekt "Baar-Albtrauf-Wutachschlucht" konnte weiterverfolgt werden. 
Die ersten vier Maßnahmenblätter wurden erstellt und Schnittmaßnahmen an 50 
Hochstämmen in Öfingen konnten im Herbst 2020 auf dieser Grundlage beauftragt werden. 
In den Gemeinden Bad Dürrheim und Blumberg wurden zudem alle städtischen 
Streuobstflächen durch den LEV kartiert.  
 
Ein weiteres Aufgabenfeld kam durch die Ausweisung des „Fördergebiets Wolfsprävention 
Schwarzwald“ im südlichen Schwarzwald auf den LEV zu. Somit wurde auch der Schwarzwald-
Baar-Kreis zum größten Teil Wolfsgebiet. Gefördert werden können dadurch z.B. 
Schutzmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe, wie Zäune oder Herdenschutzhunde. Generell sind 
die Beratung und Umsetzung der Präventionsmaßnahmen eine behördliche Aufgabe. Der LEV 
übernimmt jedoch, zur Unterstützung der Behörden, die Beratung und Betreuung aller 
bisherigen LPR-Vertragsnehmer.  
 
Auch das Thema Neophyten konnte 2020 wieder aufgegriffen werden. Erste 
Pflegemaßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring durchgeführt. Der 
Maschinenring hat auf Anregung des LEV eine neue Maschine u.a. zur Neophytenbekämpfung 
angeschafft.  
 
Weitere neue Themen dieses Jahr waren die Verpachtung von Landesflächen, der Umgang 
von Verlustflächen bei denen der Verlustgrund nicht bekannt ist sowie die im Frühjahr 
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herausgebrachte Grünlandfibel vom MLR. Letzteres beinhaltete leider nicht alle die 
gewünschten Änderungen zur Bruttoflächenbeurteilung, um eine Kleinteiligkeit zu 
verhindern. 
Die Umsetzung in der Praxis wird zeigen, ob sich unsere Befürchtungen bestätigen. 
 
 
Unseren ganz besonderen Dank senden wir an alle Akteure, insbesondere an unsere aktiven 
Landschaftspfleger, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre. Wir freuen uns weiterhin auf 
neue Ideen und eine gute Zusammenarbeit sowie ein vertrauensvolles Verhältnis.  
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2   LEV Geschäftsstelle 

2.1   Vereinsintern   
 
Das zweite und dritte Quartal des Jahres war stark durch personelle Veränderungen geprägt. 
Ab ersten Juni kam Frau Stangl wieder zu 50% aus ihrer Elternzeit zurück. Frau Stangl 
übernimmt somit wieder zu 50% die stellvertretende Geschäftsführung, die übrigen 50% der 
Funktion der stellvertretenden Geschäftsführung werden weiterhin von Frau Hartmann 
umgesetzt. Herr Binninger hat zum selben Zeitpunkt den LEV leider wieder verlassen. Die 
restlichen 50% der Stelle von Frau Stangl mussten wieder neu ausgeschrieben und besetzt 
werden. Frau Homburger nahm diese fehlende 50%-Stelle zum ersten August beim LEV an. 
Zudem wurde dem LEV, im Rahmen des Biotopverbunds, eine neue Stelle vom Land zugeteilt. 
Für diese Biotopverbundstelle fanden zusätzliche Vorstellungsgespräche statt. Frau Ferstl trat 
die neue Stelle zum ersten September beim LEV an. Die Stelle wird zu 100% durch das Land 
finanziert.  
 
Zudem ergaben sich Änderungen in der Mitgliedschaft sowie im Vorstand. Herr Kury vom 
Regierungspräsidium Freiburg trat seine Funktion als Vorstandsmitglied an Frau Haßauer ab. 
Auch konnten wir eine neue Privatperson als Mitglied gewinnen. Beide heißen wir herzlich 
willkommen.  
 

 
Das Team der LEV-Geschäftsstelle: Ina Ferstl, Denise Homburger, Stefan Walther, Ina Hartmann, Anna Stangl (von links nach rechts) 
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2.2   Termine/Veranstaltungen  
 
Insgesamt hatten die Mitarbeiter des LEVs im Jahr 2020 ca. 124 Termine und Veranstaltungen, 
die nicht dem Tagesgeschäft der Landschaftspflegearbeit über die 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) im engeren Sinne zuzuordnen sind (s. auch Anhang II 
Termine und Veranstaltungen). Die zahlreichen Termine innerhalb der 
Landschaftspflegearbeit werden hier nicht im Einzelnen benannt.  
Vereinsintern wurden zwei Vorstandsversammlungen und eine Mitgliederversammlung 
abgehalten. Die Fachbeiratssitzung musste aufgrund von Corona abgesagt werden. 
 
 

➢   49  Außentermine (Landwirte/Behörden/Verbände/Unternehmer)  
➢     8  Fortbildungstermine 
➢   18  Beratungstermine außerhalb LPR 
➢   38 Besprechungen (LEV/Behörden/Verbände) 
➢   11  Versammlungen/Veranstaltungen 

 
 

2.3   Mitgliederentwicklung 

 
Im Jahr 2020 kam ein neues Mitglied (Privatperson) hinzu, somit vergrößert sich die 
Mitgliederzahl des LEVs auf 34 Mitglieder. Hierbei handelt es sich neben dem Landkreis um 
die 20 Städte und Gemeinden unseres Kreises, um 8 Verbände/Vereine und 5 Privatpersonen. 
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3   Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie    
(LPR) im Schwarzwald-Baar-Kreis in Zahlen 

 

Das Jahr 2020 war ein insgesamt übersichtliches Jahr in Bezug auf die Verlängerungsverträge 
im Verhältnis zum Jahr 2019. Es wurden ca. 170 Verträge/Anträge/Aufträge bearbeitet, jedoch 
kamen davon nicht alle zum Abschluss. Es handelte sich um 41 Vertragsverlängerungen mit 
Erfolgskontrolle (LPR A). An Änderungsverträgen konnten 5 abgeschlossen werden, zudem 
kamen 9 Neuverträge und 89 Direktmaßnahmen (LPR B) hinzu. 
In diesem Jahr hatte der Landkreis in Kooperation mit 335 Vertragsnehmern insgesamt 486 
LPR-Anträge, -Aufträge und -Verträge auf einer Fläche von rd. 1895 ha vorzuweisen. Hieraus 
ergibt sich eine Fördersumme von knapp 1.213.000 Euro, die im Jahr 2020 in den Landkreis 
fließen konnten. Hinzu kommen jene Mittel, die für Maßnahmen des Regierungspräsidiums 
Freiburg, Referat 56, ausgezahlt wurden und zusätzlich Projekten im Landkreis zugutekamen. 
Der anteilig größte Posten der Gesamtfördersumme sind die fünfjährigen Extensivierungs- 
und Pflegeverträge nach LPR Teil A (ca. 917.000 Euro, entspricht 76 %), gefolgt von den 
Direktmaßnahmen nach LPR B (ca. 296.000 Euro, entspricht 24 %). Insgesamt liegen rund 90 
% der Fördermittel im Verantwortungsbereich des LEVs. 
 
 

               
 

 
Diagramm 1: Entwicklung der Fördergelder im Bereich LPR A-E 
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Diagramm 2: Entwicklung der Vertragsfläche im Bereich LPR A-B 
 
 

 

          
 

Diagramm 3: Entwicklung der Vertragszahlen im Bereich LPR A-B 
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3.1  Verträge (LPR Teil A1-A2) 
 
Der Vertragsnaturschutz nach LPR Teil A umfasste 2020 eine Förderfläche von ca. 1586 ha, 
verteilt auf 397 Verträge mit insgesamt 299 Vertragspartnern. Zum Vertragsnaturschutz nach 
Teil A gehören sowohl Folge- und Änderungsverträge wie auch Neuverträge. 
 
Leider sind Anfang 2020 relativ viele Vertragsnehmer aus der Landschaftspflege ausgestiegen. 
Insgesamt haben 14 Vertragsnehmer die Förderung abgelehnt. Somit fielen ca. 140 ha aus der 
Landschaftspflege heraus. Die Gründe des Ausstiegs waren sehr unterschiedlich. Genannt 
werden können Unverständnis gegenüber Mähwiesenverlust, Bruttoflächenthematik, 
Umwandlung in Ökokontomaßnahmen, wachsende Bürokratie und Vorgaben sowie unflexible 
Auflagen, Flächenabzüge aufgrund von Kontrollen, neue Düngeverordnung und 
Düngevorgaben, Doppelförderung auf Landesflächen, Flächenabgabe an Besitzer, Ausstieg 
aus der Landwirtschaft oder Tod.  
 

                 
 

Diagramm 4: Entwicklung der Fördergelder im Bereich LPR A 
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Diagramm 5: Entwicklung der Vertragsflächen im Bereich LPR A 
 

              
 

    Diagramm 6: Entwicklung der Vertragspartner im Bereich LPR A 
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                        Diagramm 7: Entwicklung der Vertragszahlen im Bereich LPR A 
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teilweise nicht immer gegeben.  
 
 

3.1.1  Neuverträge 
 
Im Jahr 2019 kam es zum Abschluss von 2 Neuverträgen mit einer Laufzeit ab 2020. 
Voraussichtlich 9 Neuverträge mit einer Laufzeit ab 2021 werden Anfang 2021 zum Abschluss 
kommen. Naturschutzfachliche Schwerpunktthemen der Neuverträge ab 2020 sind Sicherung 
von Moorstandorten sowie Erhaltung und Entwicklung von hochwertigen Nasswiesen und 
Magerrasen. 
 
Tab. 1: Übersicht LPR A-Neuverträge seit 2015 

 Anzahl Neuverträge Neuvertragsfläche 

Ab 2015                                                22                                          87 ha 

Ab 2016                                                31                                          94 ha 

Ab 2017                                                15                                        105 ha 

Ab 2018                                                  8                                          42 ha 

Ab 2019                                                  5                                         7,5 ha 

Ab 2020                                                  2                                             3 ha 

Ab 2021                                            ca. 9                                    ca. 17 ha 

Summe                                         ca. 92                               ca. 355,5 ha 
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3.1.2  Vertragsverlängerungen 
 
Es konnten alle Verlängerungsverträge in 2020 besichtigt werden und Erfolgskontrollen 
erfolgen. Zusätzlich konnten auf zwei laufenden Verträgen Zwischenbegehungen während der 
Vertragslaufzeit durchgeführt werden. 
 
 

3.1.3  Änderungsverträge 
 
Im Kalenderjahr 2020 mussten für 5 laufende Verträge Änderungsverträge geschlossen 
werden. Die Änderungsgründe lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

• Neubewertung der Vertragsleistungen 

• Veränderung der Flächengröße 

• Änderungen aufgrund von Vor-Ort-Kontrollen 

• Veränderung der Bruttofläche 

• Betriebsaufgabe/Betriebsübernahme/Bewirtschafterwechsel 
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3.2  Direktaufträge/Anträge/Verträge (LPR Teil B-E) 
 
Maßnahmen nach Teil B der Landschaftspflegerichtlinie im Rahmen der Biotop- und 
Artenschutzmaßnahmen konnten im vergangenen Jahr fast komplett umgesetzt werden. Der 
Beginn der Umsetzungsphase verlief aufgrund von Mittelkürzungen (15 % der Mittel wurden 
vorbehaltlich eventueller Einbrüche von Steuereinnahmen zuerst einbehalten, später jedoch 
wieder zugewiesen) etwas zögerlich. Nach erneuter Zuweisung konnten jedoch fast alle Mittel 
ausgegeben werden.  
 
 

 

               
 

Diagramm 8: Entwicklung der Fördergelder im Bereich LPR B-E 
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3.3    Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald 
 
Das Fördergebiet Wolfsprävention umfasst mit einer Fläche von 8.800 km² den gesamten 
Naturraum Schwarzwald. Es wurde Ende Juli auf diesen Bereich vergrößert, da ein zweiter 
residenter Einzelwolf nachgewiesen wurde. Somit liegt nun der Großteil der Gemeinden im 
Schwarzwald-Baar-Kreis auch in dieser Förderkulisse. Gefördert werden können zahlreiche 
Zaunmaterialien (mobil oder fest) sowie die Anschaffung und Unterhaltung von 
Herdenschutzhunden.  
Der LEV unterstützt das Naturschutz- und Landwirtschaftsamt bei der Beratung von LPR-
Vertragspartnern und bereitet deren Anträge vor. Zudem werden die unteren 
Verwaltungsbehörden bei der Anlage von einjährigen B-Verträgen zur 
Mehraufwandsentschädigung vom LEV unterstützt. Diese sollen den Mehraufwand, welcher 
durch die Vorgaben zur Wolfsprävention im Zaunbau entstehen, vergüten. 
 
 

 
 

Quelle: FVA 2020 
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4  Weitere Aufgabenfelder und Aktivitäten 

4.1  Aufgabenfelder außerhalb der LPR 

 
Aufgrund der im Jahr 2020 recht geringen Anzahl an Verlängerungsverträgen, sowie der aus 
Kreismitteln finanzierten dritten Stelle, konnten zusätzliche Aufgabenfelder vertieft 
bearbeitet werden.  
 

• Regionales Streuobstschorle 

• Streuobstprojekt "Baar-Albtrauf-Wutachschlucht" 

• Einarbeitung des neuen Personals 

• Förderung zur Wolfsprävention 

• Flächenvermittlung/ Suche nach Bewirtschafter 

• Giftpflanzen im Grünland  

• Neophyten 

• Wildschweinschäden 

• Netzwerk Streuobstwiesenschutz 

• Mitwirkung beim Bibermanagement 

• Unterstützung NGP sowie Abstimmung 

• Ökokontoberatung Kommunen/ Landwirte 

• Beratung bei FFH-Mähwiesenthematik 

• Biotopverbund 

• Flurbereinigung 
 
 
 
 

4.2  Veranstaltungen und Projekte 
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden jene Veranstaltungen und Projekte vorgestellt, die der 
Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. im Jahr 2020 federführend oder 
zusammen mit Projektpartnern durchgeführt hat.  
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4.2.1    LEV-Stand beim Agrartag 
 
Wie die Jahre schon zuvor zeigte der LEV Präsenz beim alljährlichen Agrartag des BLHV und 
des Maschinenrings in den Donauhallen in Donaueschingen. Es fand ein reger Austausch mit 
Landwirtinnen/Landwirten sowie interessierten Bürgerinnen/Bürgern statt. Die 
Gesprächsthemen waren wieder sehr vielseitig. 
 
 
 

 
 

      
Quelle: LEV 2020 
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4.2.2    Regionales Treffen der Fledermaussachverständigen  
 
Anfang des Jahres fand zum zweiten Mal ein regionales Treffen der 
Fledermaussachverständigen des Regierungspräsidiums Freiburg im Besprechungsraum in der 
Humboldtstraße statt. Das Treffen dient dem internen Austausch der ehrenamtlich Tätigen 
und war mit ca. 25 Teilnehmern sehr gut besucht. 
 
 
 

 
Quelle: LEV 2016 
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4.2.3    Abgabe Saatgut für Wildschweinschäden 
 
Wie auch schon im Jahr 2018 und 2019 stellte der LEV Saatgut für Wildschweinschäden auf 
naturschutzrelevanten Flächen im Schwarzwald unentgeltlich zur Verfügung. Einige Anfragen 
zur Verwendung des Wiesendruschs kamen beim LEV an, der Wiesendrusch war jedoch nicht 
so stark gefragt wie die Jahre zuvor. Für einige Flächen konnte jedoch eine Abgabe des 
Saatgutes erfolgen. Zurzeit steht noch ca. 40 kg Saatgut zur Verfügung.  
 
 
 

 
Quelle: LEV 2019 
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4.2.4    Aktivitäten zur Eindämmung von Problempflanzen 
 
Auch im Jahr 2020 wurden wieder Aktionen zur Eindämmung von Problempflanzen vom LEV 
durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie hatte der LEV so viele Helfer wie noch nie zuvor. 
Mit dabei waren wieder die Umweltgruppe Südbaar wie auch der Schwarzwaldverein. Unter 
anderem wurde auf einer hochwertigen Orchideenwiese im Naturschutzgebiet Weiherbachtal 
(Wolterdingen) an fünf Tagen Herbstzeitlose bekämpft. In einem anderen Fall wurde 
Jakobskreuzkraut auf Beweidungsflächen in der Nähe von Donaueschingen und Hüfingen 
eingedämmt. Auch wurden wie jedes Jahr einige Beratungstermine im Zusammenhang mit 
der Herbstzeitlosenbekämpfung im Wirtschaftsgrünland wahrgenommen.  
 

 
Quelle: LEV 2020 

 

 
Quelle: LEV 2020 
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4.2.5    Maschinenvorführung Neophytenbekämpfung 
 
Zur Bekämpfung von Neophyten, insbesondere Japanknöterich und Herkulesstaude, lud der 
LEV am 24. Juli einen Vertreter der Fa. KOPF zur Vorführung eines Heißwassergerätes nach St. 
Georgen ein. Das Gerät wird zurzeit schon von einigen Gemeinden zur Unkrautbekämpfung 
genutzt. Es arbeitet mit Heißwasser mit einer Temperatur von 98 Grad am Düsenaustritt. 
Damit wird die Zellstruktur der Pflanze zerstört. Durch den Einsatz von Lanzen, kann auch in 
den Boden eingedrungen werden und die Wurzelstruktur zerstört werden. Eine Bekämpfung 
von Neophyten kann somit umweltfreundlich und ohne Einsatz von Gift erfolgen. 
Auf diese Veranstaltung hin, hat der Maschinenring sich entschieden ein vergleichbares Gerät 
zu kaufen. Damit sind nun unkompliziert Bekämpfungsmaßnahmen umzusetzen. Es erfolgte 
schon eine Bekämpfung an der Schanze in Schonach sowie in Langenschiltach und Peterzell. 
Weitere Maßnahmen sind für die nächsten Jahre angedacht. Bei Bedarf können sich auch 
gerne Kommunen melden. Maßnahmen in Schutzgebieten sind nach der 
Landschaftspflegerichtlinie förderfähig.  
 
 

    
Quelle: LEV 2020 
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4.2.6    Flurbereinigung 
 
Im Rahmen eines “Amtshilfeverfahrens“ wurden im Frühjahr/Herbst 2020 für das 
Flurneuordnungsverfahren Brigachtal-Überauchen landschaftspflegerische Maßnahmen 
umgesetzt. Auf 2,4 ha wurden Heckenpflegemaßnahmen und Enthurstungen organisiert und 
durchgeführt. 
 
 
 

4.2.7  Besprechung Landesflächen und LPR 
 
Bei der Verlängerung eines bestehenden LPR-Vertrages ist die Thematik erstmals aufgetaucht: 
Der Vertragsnehmer stellte fest, dass sein Pachtvertrag, den er mit der Gewässerverwaltung 
schließen wollte, inhaltlich nicht zum vorgeschlagenen LPR-Vertrag passte, da die 
Maßnahmenvorschläge voneinander abwichen. Als der LEV hiervon in Kenntnis gesetzt 
wurde, war dieser zunächst erstaunt, dass Bewirtschaftungsvorgaben in die Pachtverträge des 
Landes aufgenommen werden und somit, aus Gründen der Doppelförderung, kein LPR-
Vertrag mehr möglich sein sollte. 
Um diese Diskrepanz zu klären und eine weitere Vorgehensweise zu erarbeiten, wurde im 
September dieses Jahres zu einem Treffen mit allen Beteiligten geladen. Anwesend waren 
Vertreter/innen der Höheren und Unteren Naturschutzbehörde, der Höheren 
Wasserbehörde, von Vermögen und Bau sowie des LEVs. Am Ende der Besprechung waren 
sich alle Beteiligten einig, dass die Zusammenarbeit intensiviert werden muss. Nach 
momentanem Stand ist ein LPR-Vertrag auf Landesflächen künftig nur möglich, wenn der 
Landwirt nicht bereit ist Pacht zu zahlen und kein anderer Bewirtschafter die Fläche 
übernehmen möchte. Dies bedeutet, dass auf einigen Flächen, für deren Bewirtschaftung in 
der Vergangenheit ein LPR-Vertrag vereinbart war, mit neuem Pachtvertrag (inklusive 
Bewirtschaftungsauflagen) der Abschluss eines LPR-Vertrages zukünftig nicht mehr so einfach 
möglich ist. Gerade bei Flächen, die von landwirtschaftlich geringerer Bedeutung sind, dafür 
aber naturschutzfachlich interessant, sollte diese Vorgehensweise jedoch nochmals 
überdacht werden. Für 2021 ist ein weiteres Treffen in genannter Runde geplant. 
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4.2.8    Förderung Weideunterstand über Regionalbudget 
 
Im Jahr 2020 ging die LEADER-Förderperiode zu Ende und eine neue Fördermöglichkeit wurde 
ins Leben gerufen. Das Regionalbudget ersetzt LEADER 2020 und 2021. Es kann eine 80%ige 
Förderung bis max. 20.000 € der förderfähigen Gesamtkosten beantragt werden. Gefördert 
werden nur investive Maßnahmen, welche innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können.  
 
Die Gemeinde Furtwangen hat auf Anregung und mit Hilfe des LEV einen Antrag für einen 
Weideunterstand mit Wasser- und Stromanschluss gestellt. Die Maßnahme wurde schnell 
durch den örtlichen Bauhof umgesetzt und eine Beweidung der Fläche konnte 2020 endlich 
durch einen Schäfer aus Gütenbach wieder erfolgen. Die Beweidung dient der Erhaltung eines 
Magerrasens an der Fatimakapelle in Furtwangen.  
 
 

 
Quelle: LEV 2020 
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4.2.9     Fortführung des Netzwerks Streuobstwiesenschutz 
 

Das Netzwerk Streuobstwiesenschutz sowie die Exkursion in die Streuobstregion rund um 
Vandoncourt/Mondbéliard, südlich von Belfort, mussten leider 2020 aufgrund von Corona 
abgesagt werden. Es ist jedoch geplant das Treffen sowie die Exkursion nächstes Jahr, wenn 
möglich, nachzuholen. 
 
 

 
Quelle: LEV 2020 
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4.2.10     Streuobstprojekt "Baar-Albtrauf-Wutachschlucht" 

 
Nach langer Vorbereitungszeit konnte das Projekt 2020 endlich begonnen werden. Für vier 
Flächen wurden Maßnahmenblätter vom LEV erstellt und durch das Regierungspräsidium als 
Projektkulisse anerkannt. Es mussten keine aufwendigen Kartierungen erfolgen, sondern es 
konnte auf Altdaten des Naturschutzbundes zurückgegriffen werden. Hier nochmals ein 
herzliches Dankeschön für das Zusammenstellen der Daten. Auf einer dieser Flächen in 
Öfingen wurde im Herbst 2020 an ca. 50 alten Hochstämmen ein erster Streuobstschnitt 
durchgeführt. Die Bezahlung erfolgte über Fördermittel der Landschaftspflegerichtlinie. 
Im Frühjahr konnten gleichzeitig städtische Flächen in Blumberg und Bad Dürrheim durch den 
LEV erfasst werden. Die Auswertung der Ergebnisse steht noch aus. 
 
 

 
Quelle: LEV 2020 

 
 

 

Quelle: LEV 2020 
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4.2.11    Sammelantrag Obstbaumschnitt 
 
Im Sommer 2020 erfolgte ein Aufruf des Ministeriums für ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz für eine Baumschnittförderung. Die Förderung läuft fünf Jahre. Pro Baum 
werden zwei Schnittmaßnahmen mit jeweils 15 € gefördert. Der LEV hat hierfür in den 
Gemeindeblättern aufgerufen und einen Sammelantrag für alle Interessierten im 
Schwarzwald-Baar-Kreis gestellt. Insgesamt haben sich 15 Interessierte mit 374 Bäumen in 
Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen und Tuningen gemeldet, welche in 
den Sammelantrag aufgenommen werden konnten. Somit werden in den nächsten fünf 
Jahren ca. 11.200 € an Fördergeldern in den Landkreis fließen.  
Der LEV übernimmt die Koordination der Pflegemaßnahmen sowie die spätere Auszahlung der 
Fördergelder als Sammelantragsteller. 
 
 

 
Quelle: LEV 2020 
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4.2.12    Regionales Streuobstschorle 

 
Seit 2017 ist Herr Landrat Hinterseh mit Bad Dürrheimer 
Mineralbrunnen in Kontakt bezüglich eines Streuobstschorles 
aus der Region. 2020 ist dieses Projekt nun endlich zustande 
gekommen und das erste Streuobstschorle aus dem 
Schwarzwald-Baar-Kreis ist von Bad Dürrheimer abgefüllt 
worden und steht ab November zum Verkauf zur Verfügung. 
Die Flächenauswahl und Organisation der Beerntung und 
Lieferung hat der LEV übernommen. Dies war seit Sommer 2020 
ein sehr zeitaufwendiges Projekt mit viel Abstimmungsbedarf 
mit Lieferanten, Mosterei und Bad Dürrheimer 
Mineralbrunnen. Die Äpfel wurden in die Mosterei Grüninger 
nach Ewattingen geliefert, dort gepresst und bis zur Abfüllung 
in einem eigens für dieses Projekt gekauften Tank gelagert. 
Danach ging der Saft zu Bad Dürrheimer Mineralbrunnen zur 
Abfüllung, welche am 21.10.2020 erfolgte. 
Beteiligt haben sich an der Ernte acht Vereine sowie 18 
Privatpersonen aus Aasen, Achdorf, Biesingen, Dauchingen, Döggingen, Heidenhofen, 

Mundelfingen, Oberbaldingen, Öfingen, 
Sunthausen, Weigheim und Weilersbach. Die 
beteiligten Vereine waren: Aasemer Dominos, 
Förderverein der Grundschule Weilersbach, 
Jugendfeuerwehr Heidenhofen, Kindergarten 
Löwenzahn Biesingen, Landfrauen Öfingen, 
Schwarzwaldverein Donaueschingen, TV 
Sunthausen sowie die Umweltgruppe Südbaar. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön an alle beteiligten Erntehelfer sowie 
die Ortsvorsteher, die uns tatkräftigt unterstützt 
haben! 

 
Auch Herr Landrat Hinterseh war bei einer 
Sammelaktion mit dem Förderverein in 
Weilersbach mit dabei und hat die Kinder 
tatkräftig bei der Apfelernte unterstützt.  

  

Quelle: LEV 2020 

Quelle: LEV 2020 

Quelle: LEV 2020 
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4.2.13    Biotopverbund 

 
Seit September 2020 ist die Stelle der Biotopverbundmanagerin mit Frau Ferstl beim LEV 
besetzt. Das Land Baden-Württemberg möchte die Bemühungen zum Schutz der biologischen 
Vielfalt erhöhen. Um dies zu erreichen, soll der landesweite Biotopverbund ausgebaut 
werden, was auch gesetzlich verankert wurde (§22 NatSchG BW i.V.m. § 21 BNatSchG). Die 
Biotopverbundmanager übernehmen dabei eine zentrale Rolle bei der Vernetzung aller 
Beteiligten, sie stellen Informationen bereit, beraten und begleiten Gemeinden von der 
Erstellung eines Biotopverbundplans bis zur Umsetzung der darin evaluierten Maßnahmen.  
 
Die Erstellung solch eines Biotopverbundplans wird über die Landschaftspflegerichtlinie mit 
der Übernahme von 90% der Kosten gefördert. Die Umsetzung der in diesem 
Biotopverbundplan festgelegten Maßnahmen wird ebenfalls über die 
Landschaftspflegerichtlinie mit 70% anstelle der für Gemeinden üblichen 50% gefördert.  
 
Durch die gesetzliche Verankerung ergibt sich für die Gemeinden eine Pflicht, Belange des 
Biotopverbunds bei Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen und für die Umsetzung 
Biotopverbundpläne zu erstellen oder die Landschafts- oder Grünordnungspläne anzupassen. 
Dies ist ein Grund die Umsetzung des Biotopverbunds anzupacken, solange sie noch 
entsprechend gefördert wird. Weitere Argumente sind im Folgenden aufgezählt: 

• Die Biotopverbundplanung erarbeitet einen Maßnahmenpool für Eingriffs-
Ausgleichsmaßnahmen – normalerweise trägt die Gemeinde die Kosten der Suche 
nach möglichen Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen selbst, jetzt wird dies im Rahmen 
einer Biotopverbundplanung zu 90% übernommen 

• Der Teil, der bei der Umsetzung von Maßnahmen von der Gemeinde selbst bezahlt 
wird, kann als Ökokonto-Maßnahme (30% der erzielten Ökopunkte) anerkannt 
werden. Gleichwohl wäre es auch möglich, einzelne Maßnahmen ohne Zuschuss 
durchzuführen (100%-ige Anerkennung der Ökopunkte). Der Gemeinde steht mit der 
Biotopverbundplanung somit eine Fachplanung zur Verfügung, die i. d. R. 
Voraussetzung für die Anerkennung von ökokontofähigen Maßnahmen ist 

• Die Biotopverbundplanung kann ein mögliches Steuerelement der Gemeinde sein, als 
Arbeits- und Beurteilungsgrundlage für die Planung der Siedlungsentwicklung 

• Der Biotopverbund ist eine gute Bestandsanalyse der Natur im Gemeindegebiet bei 
der die Aufwertungspotentiale erarbeitet werden 

• Die Biotopverbundplanung ist eine Grundlage für die Erhaltung eines attraktiven 
Umfelds für die Naherholung und für ein funktionierendes Ökosystem. 

 
Falls bereits ein Biotopvernetzungskonzept existiert, eine Biodiversitätsberatung 
stattgefunden hat oder ein aktuelles Mindestflurkonzept vorliegt, ist schon eine gute Basis 
geschaffen, auf der aufgebaut werden kann.  
Bisher wurden alle Gemeinden im Landkreis angeschrieben und über die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten informiert. Mit den Interessenten wurde ein Termin vereinbart. Geplant 
ist auch eine Informationsveranstaltung, aus bekannten Gründen ist bislang aber noch nicht 
klar wann und in welchem Umfang diese umgesetzt werden kann.  
Bei weiteren Fragen können Sie sich sehr gerne mit Frau Ferstl in Verbindung setzten.  
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4.3  Presse 

 
Der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. und seine Tätigkeiten waren 
im Laufe des Jahres 2020 Gegenstand von einigen Zeitungsartikeln in der örtlichen Presse 
(Pressespiegel im Anhang I).  
 

 

5  Anhang 
 
Anhang I – Presseartikel 
 

 
Quelle: Neckarquelle 2020 
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Quelle: Südkurier 2020 
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Quelle: Südkurier 2020 

 
 

 
Quelle: Südkurier 2020 
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Quelle: Neckarquelle 2020 
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Quelle: Stadtanzeiger 2020 
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Quelle: Neue Rottweiler Zeitung 2020 

 

 
Quelle: Schwarzwälder Bote 2020 
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Quelle: Schwarzwälder Bote 2020 
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Quelle: Neckarquelle 2020 
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Quelle: NABU-Streuobst-Rundbrief 4/2020 
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Anhang II – Termine und Veranstaltungen 

 
Im Folgenden wird eine Auswahl wichtiger Termine und Veranstaltungen benannt, die 
außerhalb des Managements der Landschaftspflege – im engeren Sinne – stattfanden. 
 

Termine 
 

08.01.2020 Beratung Pacht u. Grundstücksverkehr 

09.01.2020 Besprechung ULB Bruttofläche 

14.01.2020 Besprechung Bad-Dürrheim 

16.01.2020 Besprechung Bad-Dürrheim blüht auf 

17.01.2020 Besprechung Kassenprüfung 

22.01.2020 Außentermin Überauchen Flurbereinigung 

22.01.2020 Veranstaltung Infoabend FFH-Gebiet Wutachschlucht 

23.01.2020 Vorstandsversammlung 

25.01.2020 Agrartag 

28.01.2020 Besprechung Mundelfinger Viehweide BM Kollmeier,RP, NGP, UNB, ULB, LEV 

30.01.2020 Außentermin Flurbereinigung Angebotstermine Überauchen 

01.02.2020 Regionaltreffen Fledermausschutz 

05.02.2020 Besprechung Flurbereinigung Gemeinde Brigachtal 

05.02.2020 Regionale Schäfversammlung in Talheim, TUT 

11.02.2020 Beratung Förderung  

12.02.2020 Jourfix 

13.02.2020 Außentermin Einweisung Firma im Flurbereinigungsverfahren Überauchen 

18.02.2020 Mitgliederversammlung 

21.02.2020 Außentermin Flurbereinigung Überauchen Umsetzung  

27.02.2020 Außentermin Flurbereinigung Überauchen Umsetzung 

28.02.2020 Außentermin Flurbereinigung Überauchen Umsetzung 

02.03.2020 Ausschuss für Umwelt und Technik 

04.03.2020 Erst-Hilfe-Kurs 

24.03.2020 Außentermin Flurbereinigung Überauchen Abnahme 

08.04.2020 Begutachtung Wildschweinschaden 

22.04.2020 Mitarbeitergespräch 

23.04.2020 Außentermin Wildschweinschäden Schlegeltal 

05.05.2020 Beratung Japanknöterich in Privatgarten, Dauchingen 

13.05.2020 Besprechung ULB/LEV 

16.05.2020 Außentermin Herbstzeitlose Tannhörnle  

19.05.2020 Außentermin Streuobst Landesförderung 

27.05.2020 Außentermin Streuobst Aufen Landesförderung 

09.06.2020 Beratung Biotoppflege St. Georgen mit UNB 

15.06.2020 Außentermin Streuobst Landesförderung 

18.06.2020 Bürgermeisterversammlung 

19.06.2020 Vorstellungsgespräche 

24.06.2020 Außentermin Flurbereinigung Überauchen 

25.06.2020 Vorstellungsgespräche 

26.06.2020 Vorstellungsgespräche 

01.07.2020 Fortbildung Grünlandvorbeweidung 
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01.07.2020 Vorstellungsgespräche 

02.07.2020 Vorstellungsgespräche 

03.07.2020 Fortbildung Maschineneinsatz Neophytenbekämpung 

03.07.2020 Veranstaltung Förderung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft 

06.07.2020 Außentermin Mahdgutübertragung Sunthausen mit Presse 

09.07.2020 Besprechung LEV-Treffen 

10.07.2020 Vorstellungsgespräche 

13.07.2020 Außentermin Streuobstschorle Wartenberg 

15.07.2020 Außentermin Ökokonto Aasen  

16.07.2020 Beratung Biotoppflege Unterkirnach 

20.07.2020 Bewertung Naturgarten Donaueschingen Teil 1 

20.07.2020 Beratung Jakobskreuzkraut Donaueschingen 

22.07.2020 Dienstbesprechung Biologische Vielfalt Videokonverenz 

24.07.2020 Veranstaltung Neophyten Vorführung Bekämpfung 

27.07.2020 Bewertung Naturgarten Donaueschingen Teil 2 

28.07.2020 Außentermin Streuobstschorle Hüfingen 

28.07.2020 Besprechung Streuobstschorle mit Bad Dürrheimer und Mosterei 

30.07.2020 Außentermin Biodiversitätsbetrieb Götz mit RP Freiburg 

11.08.2020 Veranstaltung Bad Dürrheim blüht auf 

13.08.2020 Besprechung UNB 

24.08.2020 Besprechung Streuobstschorle mit Bad-Dürrheimer Hinterseh, Lössel, Neuenhagen 

01.09.2020 Veranstaltung Maschinenvorführung Maschinenring 

03.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Dauchingen 

07.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Biesingen 

08.09.2020 Besprechung Interview Artikel Almanach 

09.09.2020 Pressetermin Streuobstschorle 

09.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Weilersbach 

10.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Öfingen 

10.09.2020 Außentermin Neophytenbekämpfung Testlauf Schonach 

11.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Mundelfingen 

11.09.2020 Besprechung Kreistagsmitglied  

15.09.2020 Außentermin Wildschweinschäden Staude 

15.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Sunthausen 

17.09.2020 Versammlung RP DB Zielkonzeption günstiger Erhaltungszustand 

17.09.2020 Beratung Streuobst Bruttofläche Ortsverwaltung Winterhalder Schenkenbach 

17.09.2020 Fortbildung mikrobielle Carbonisierung Lauterbach 

18.09.2020 Veranstaltung Preisverleihung Naturgartenwettbewerb 

22.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Hüfingen 

22.09.2020 Ökokontoberatung  

23.09.2020 Fortbildung Landschaftspflegetag Buchen 

23.09.2020 Außentermin Streuobstschorle Achdorf 

24.09.2020 Besprechung RP Wasser, Vermögen u. Bau . Naturschutz Pachtverträge Landesflächen 

06.10.2020 Veranstaltung Herdenschutzprojekt Abschlussveranstaltung 

06.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Besichtigung Mosterei Grüninger 

07.10.2020 PAG Sitzung 

07.10.2020 Fortbildung Schwarzwälder Wiesenvielfalt, Löffingen 

08.10.2020 Fortbildung Offenhaltungsversuche Borstgrasrasen Bernau 

08.10.2020 Bad-Dürrheim blüht auf 
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09.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Ernte Weilersbach 

09.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Ernte Öfingen 

09.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Ernte Oberbaldingen 

09.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Ernte Biesingen 

10.10.2020 Außentermin Streuobstschorle Ernte Aasen 

13.10.2020 Maschinenvorführung Köppl Nußbach 

21.10.2020 Außentermin Streuobst Döggingen 

26.10.2020 Außentermin Abnahme Flurneuordnung Überauchen 

27.10.2020 Besprechung Sauschwänzlebahn 

29.10.2020 Besprechung mit Herrn Landrat Hinterseh 

04.11.2020 Beratung Heckenanlage Öfingen 

11.11.2020 Außentermin Lachengraben Döggingen und Biber in Aasen 

20.11.2020 Außentermin Weiher in Behla 

26.11.2020 Beratung Biotopverbund Mönchweiler 

27.11.2020 Außentermin Maßnahme Biotopverbund im NSG Laubeck-Rensberg 

01.12.2020 Beratung Biotopverbund Vöhrenbach 

03.12.2020 Beratung Biotopverbund Umweltbüro 

04.12.2020 Beratung Biotopverbund Hüfingen 

05.12.2020 Beratung Bruttofläche Schönwald 

07.12.2020 Beratung Ökokonto und Streuobst Döggingen 

14.12.2020 Beratung Biotopverbund Unterkirnach 

14.12.2020 Besprechung LEV und UNB Thema Biodiversität 

15.12.2020 Außentermin Maßnahme Biotopverbund 

17.12.2020 Beratung Biotopverbund Umweltbüro 

 
 

Vorstandssitzung 
➢ 23.01.20 Neunte Vorstandsversammlung, Donaueschingen 
➢ 10.07.20 Zehnte Vorstandsversammlung, Donaueschingen 

 
Mitgliederversammlung 

➢ 18.02.20 Sechste Mitgliederversammlung, Donaueschingen 
 

Fachbeiratsversammlung 
➢ Entfallen aufgrund Corona 
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Anhang III – Kontaktdaten und Schwerpunkte 
 
Geschäftsstelle des LEV SBK  
Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. 
Humboldtstraße 11 
78166 Donaueschingen 
Fax: 0771/62 80 169 
Internetseite: www.lev-sbk.de 
 
Geschäftsführer: 
Stefan Walther 
Dipl.-Forstingenieur FH 
E-Mail: walther@lev-sbk.de 
Telefon: 0771/92 91 85 07 
Mobil: 0160/4310831 
Schwerpunkt: Direktpflegemaßnahmen, Streuobst, Ökokontoberatung 
 
Stellvertretende Geschäftsführerin: 
Anna Stangl  
M.Sc. Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung 
E-Mail: stangl@lev-sbk.de 
Telefon: 0771/92 91 85 08 
Mobil: 0151/14336448 
Schwerpunkt: Neophyten 
 
Stellvertretende Geschäftsführerin: 
Ina Hartmann 
Dipl. Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung 
E-Mail: hartmann@lev-sbk.de 
Telefon: 0771/92 91 85 08 
Mobil: 0173/7428855 
Schwerpunkt: Streuobst 
 
 
Denise Homburger 
E-Mail: homburger@lev-sbk.de 
Telefon: 0771/92 91 85 08 
Mobil: 01525/2119460 
Schwerpunkt: Wolfsprävention 
 
 
Ina Ferstl 
E-Mail: ferstl@lev-sbk.de 
Telefon: 0771/92 91 85 09 
Mobil: 01522/2504910 
Schwerpunkt: Biotopverbund 

http://www.lev-sbk.de/
mailto:walther@lev-sbk.de
mailto:stangl@lev-sbk.de
mailto:hartmann@lev-sbk.de

